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2. Gemeindeversammlung 2020 
 
Datum: Montag, 23. November 2020 
 
Ort: Sporthalle Allmendli 
 
Beginn: 20.00 Uhr 
 
Ende: 21.05 Uhr 
 
 ____________________ 
 
 
Vorsitz: Dr.iur. Sascha Patak, Gemeindepräsident 
 
Protokoll: Daniel Keibach, Gemeindeschreiber 
 
 ____________________ 
 
 
Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak eröffnet die Versammlung um 20.00 Uhr mit der 
Begrüssung der anwesenden Stimmberechtigten der Gemeinde Erlenbach. Durch die immer 
noch angespannte Corona-Situation wurde entschieden, dass nur noch zeitkritische Geschäfte 
an dieser Gemeindeversammlung behandelt werden. Das sind die beiden Budgets der Politi-
schen Gemeinde (inkl. Steuerfuss) und der GSEH. Die anderen vier vorgesehenen Geschäfte 
sollen intensiv diskutiert werden können und werden deshalb auf die nächste Gemeindever-
sammlung verschoben. Diese Information konnte aus dem Newsletter, der Webpage, der amt-
lichen Publikation und der Zeitung bereits entnommen werden. Aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben. 
 
Willkommen geheissen werden speziell Regula Lienin von der Zürichsee-Zeitung und Dennis 
Baumann vom Küsnachter. Für das Traktandum Budget Politische Gemeinde ist der Finanz-
sekretär Richard Häne anwesend. 
 
Der Gemeindepräsident stellt fest, dass die 
 

- Einladung der Versammlung durch das amtliche Publikationsorgan 

- Ankündigung der Versammlung innert der gesetzlichen Frist 

- Bekanntgabe der Traktanden 

- Zustellung der beleuchtenden Berichte 

- Aktenauflage in der Gemeinderatskanzlei und auf der Webpage 
 
ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt sind. 
 
Der Gemeindepräsident fragt die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen, aus-
ser auf der dafür vorgesehenen Galerie anwesend sind oder ob das Stimmrecht von jemandem 
bestritten wird. Der Gemeindepräsident weist darauf hin, welche Kriterien erfüllt sein müssen, 
damit jemand an der heutigen Gemeindeversammlung stimmberechtigt ist und dass allfällige 
Einwendungen zur Geschäftsführung oder zur Durchführung der Verhandlungen und Abstim-
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mungen sofort, spätestens aber vor Ende der Versammlung anzubringen sind. Er erinnert da-
ran, dass das Formular auf jedem Stuhl zwecks Contact Tracing zwingend auszufüllen ist. Die 
Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger 
Personen der zuständigen kantonalen Stelle auf Anfrage hin weitergeleitet werden. Die Daten 
werden nicht anderweitig genutzt und zwei Wochen nach der Gemeindeversammlung vernich-
tet. 
 
Zur Einladung, Ankündigung und Aktenauflage erfolgen keine Einwendungen. Das Stimmrecht 
von anwesenden Personen wird nicht bestritten.  
 
Als Stimmenzähler/innen werden vorgeschlagen und gewählt: 
 
Å Christian Ehrensperger, F.G. Pfister-Weg 17 
Å Thomas Grob, Pflugsteinstrasse 38 
Å Christian Schait, Obstgartenstrasse 2 
Å Simon Tremp, Bahnhofstrasse 37 
Å Susi Troxler, F.G. Pfister-Weg 51 

 
Zu Beginn der Versammlung sind 157 Stimmberechtigte (4.5% der Stimmberechtigten) an-
wesend. 
 
Der Gemeindepräsident ersucht die Stimmberechtigten, sich sofort zu melden, wenn jemand 
mit dem Abstimmungsverfahren oder seiner Geschäftsführung nicht einverstanden ist.  
 
Die Stimmberechtigten werden bei Wortmeldungen gebeten, den Namen, Vornamen und die 
Wohnadresse zu nennen. In der Halle gibt es zwei Mikrofone, die nach jedem Votum desinfi-
ziert werden. 
 
Traktandenliste 
 
Die Traktandenliste wurde angepasst. Alle nicht zeitkritischen und unbedingt notwendigen 
Geschäfte wurden auf die nächste Gemeindeversammlung verschoben. Der Gemeindeprä-
sident fragt an, ob zur Traktandenliste Anträge gestellt werden.  
 
1. Verkauf Grundstück Laubholzstrasse 77/79 (verschoben) 

2. Verkauf Grundstück ehemaliges Wasserreservoir Sandfelsen (verschoben) 

3. Verkauf Grundstück Bahnhofstrasse 1 (verschoben) 

4. Gemeindebeitrag an Kunstrasenplätze Herrliberg (verschoben) 

5. Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) 

6. Genehmigung Budget 2021 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss 

 
Es werden keine Anträge gestellt. 
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Geschäft 1 

 

Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule 
Erlenbach-Herrliberg (GSEH) 
 
Der Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak weist vorgängig darauf hin, dass die neuen 
GSEH Statuten, über welche am 17. Nov. 2019 an der Urne abgestimmt wurden, vom Regie-
rungsrat am 25. März 2020 genehmigt wurden. Jedoch gab es folgende Bemerkung:  
«Gemäss Art. 8 der Statuten stehen den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets unter an-
derem die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jahresrechnung zu. Gemäss 
Art. 7 der Statuten stimmen die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets an der Urne. Im Er-
gebnis hätten die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets jährlich an einer Urnenabstim-
mung sowohl das Budget festzusetzen als auch in einer weiteren Urnenabstimmung die Jah-
resrechnung zu genehmigen, was weder dem Reglungszweck noch den Anforderungen ei-
nes praktischen und verwaltungsökonomisch angemessenen Verfahrens entsprechen würde. 
Ziffer 4 und 5 von Art. 8 der Statuten sind daher so auszulegen, dass die Stimmberechtigten 
der Verbandsgemeinden über die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jah-
resrechnung in ihren Gemeindeversammlungen abstimmen (alljährliche Budget- und Rech-
nungsversammlungen beider Gemeinden). Der Gemeinderat ist verpflichtet, die Stimmbe-
rechtigten rechtzeitig in geeigneter Form und unter Verweisung auf diesen Regierungsratsbe-
schluss über diese Bemerkung zu informieren.» 
 
Um allfälligen Missverständnissen vorzubeugen wird klar informiert, dass die Rechnung wie 
auch das Budget der GSEH weiterhin durch die Stimmberechtigten bei der Gemeindever-
sammlung verabschiedet werden. 

 
Antrag 
 
Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Das Budget 2021 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 

der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt. 
 

2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg zum GSEH-
Budget 2021. 
 

3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2'030'000.00 als 
Anteil am Nettoaufwand der GSEH sowie CHF 270'500.00 als Mietertrag für das Benüt-
zen der Erlenbacher Schulanlagen durch die GSEH einzustellen. 

 
Empfehlung 
 
Die Schulpflege Erlenbach ersucht die Stimmberechtigten, das Budget der GSEH zu geneh-
migen. 
 
 
Stellungnahme Gemeinderat  
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten dem Budget der Gemeinsamen Sekun-
darschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) zuzustimmen.  
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Die GSEH-Rechnungsprüfungskommission empfiehlt Zustimmung zum Budget 2021. 
 
 
Erläuterungen 
 
Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 1) erläutert der Ge-
meindepräsident die Vorlage und die Präsidentin der Schulpflege, Lotti Grubenmann, steht für 
Fragen zum Budget zur Verfügung. 
 
 
Diskussion 
 
Die Diskussion wird nicht genutzt und aus der Versammlung werden keine Anträge ge-
stellt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
In der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag der Schulpflege ohne Gegenstim-
men angenommen.  
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Geschäft 2 

 

Genehmigung Budget 2021 Politische Gemeinde 
mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss 
 

Antrag 

1. Das Budget 2021 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 
der Politischen Gemeinde wird genehmigt. 
 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 wird auf 77% festgesetzt. 
 

3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 3'143'400.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt. 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 
2021 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats, mit Ausnahme 
der Aufwendungen und Investitionen der Liegenschaft «Winkelstrasse 11», zu genehmigen. 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, über die Aufwen-
dungen und Investitionen im Vergleich zum Ertrag für die Liegenschaft «Winkelstrasse 11», 
separat abzustimmen. 
 
 
Erläuterungen 
 
Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 2) erläutert Finanz-
vorstand Jens Menzi anhand von Folien die wichtigsten Eckwerte und Zahlen des Budgets und 
des Finanzplans. 
Der Antrag der RPK, die Beträge der Investitionen bei der Winkelstrasse 11 in die Erfolgs-
rechnung zu verschieben, kann und darf man so handhaben.  
 
Diskussion 
 
Georg Reichwein, Laubholzstrasse 75 fragt, ob man über ein Budget abstimmen kann, in 
welchem die Liegenschaftenverkäufe enthalten sind. Wird das Budget jetzt korrigiert? Fi-
nanzvorstand Jens Menzi erklärt, dass die Erträge der Verkäufe im Budget eingerechnet 
sind und heute Abend keine Anpassung erfolgt. Werden im Sommer bei der nächsten Ge-
meindeversammlung allfällig nicht alle Verkäufe gutgeheissen, wird der Abschluss um diesen 
Betrag schlechter. Was man schon sagen könnte, sollten alle Grundstückverkäufe abgelehnt 
werden, würde sich der Ertrag um CHF 4.4 Mio. verschlechtern. 
 
Niklaus Winkler, Obstgartenstrasse 3 fragt sich, ob Erlenbach so arm sei, dass sie drei Lie-
genschaften verkaufen muss. Nein! Sonst würde es gemäss seiner Einschätzung auch kei-
nen Antrag auf Steuerfusssenkung geben. Es besteht überhaupt keine Dringlichkeit, diese 
Liegenschaften zu verkaufen. Dies hat die die RPK bei zwei der drei Liegenschaften eben-
falls attestiert. In Zeiten ohne Zinsertrag auf Geldwerte wird kein Grund gesehen, die Liegen-
schaften zu verkaufen. Wenn die Gemeinde Geld nötig hätte, dann könnte sie es anderweitig 
günstig beschaffen. Er stellt darum die Anträge, die Liegenschaftenverkäufe sind aus dem 
Budget zu streichen und die Planungskosten von CHF 70'000.00 für den Verkauf sind eben-
falls herauszunehmen und für den Unterhalt und die Renovation einzusetzen.  
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Daniela Rupff, Im Bindschädler 25 erkundigt sich, was bei der Bahnhofstrasse 18 und bei 
der Lerchenbergstrasse 11 ï 13 geplant ist. Die meisten wissen, dass die Gemeindeliegen-
schaften in einem desolaten Zustand sind und sie erwartet, dass der Gemeinderat dem nach-
haltigen Unterhalt ï wie in der Liegenschaftenstrategie beschrieben ï nachkommt. Die Ver-
säumnisse der letzten Jahrzehnte sollen nun anstelle einer Steuerfusssenkung endlich berei-
nigt werden. Liegenschaftenvorstand Peter Keller informiert, dass beim Dienerhaus/Bro-
ckenstube, Bahnhofstrasse 18, ein Projekt besteht, welches eine Gesamtsanierung des Ob-
jekts vorsieht. Voraussichtlich wird es übernächstes Jahr an der Gemeindeversammlung be-
handelt. Wir reden da von einigen Millionen Franken für die Renovation. Die Liegenschaften 
Lerchenbergstrasse 11 und 13 sind in einem Zustand, welche eine Renovation verunmög-
licht. Es ist ein Studienauftrag geplant, der eine Neubebauung vorsieht.  
 
Beat Steiner, Rechnungsprüfungskommission weist auf den Antrag der RPK auf Seite 9 
des Weisungsbüchlein hin. Die zwei Positionen der Investitionsrechnung bei der Winkel-
strasse 11 sollen in die Erfolgsrechnung verschoben werden. Er geht davon aus und gemäss 
den Aussagen des Finanzvorstands, dass das Budget dementsprechend angepasst wird. Der 
Gemeindepräsident bestätigt, dass über den Antrag vor der Schlussabstimmung zum Budget 
abgestimmt wird. 
 
Asja Rentsch, Wiesenstrasse 48 stellt den Antrag, eine Budgetposition zu schaffen für ei-
nen Gemeindegutschein. Wir befinden uns in der Corona-Zeit und das Gewerbe ist mit gros-
sen Herausforderungen konfrontiert. Wir haben auch Personen in der Gemeinde, die nicht 
mit Reichtum und Wohlstand gesegnet sind. Jede Erlenbacherin, jeder Erlenbacher mit 
Wohnsitz am 1. Januar 2021 in Erlenbach, soll ein Gutschein von 100 Franken erhalten, der 
zweckgebunden beim Erlenbacher Gewerbe ausgegeben werden kann. Es ist eine Win-Win-
Situation: Für das Gewerbe ist es würdevoller, wenn Geld in Form von Konsum und nicht via 
Darlehen oder Almosen kommt. Auf der anderen Seite profitiert die Bevölkerung. Wir haben 
genug Geld, um es der Bevölkerung zurückzugeben. Submissions- und wettbewerbstech-
nisch gibt es keine Bedenken. Es gibt schon andere Gemeinden, die einen solchen Gut-
schein haben. 
Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak fragt nach, ob es sich um einen Antrag von rund 
550'000 Franken handelt. Er gibt zu bedenken, dass die Umsetzung nicht ganz einfach sein 
könnte. Fragen, was ist alles Gewerbe, welche Betriebe sind beteiligt, müssten erst geklärt 
werden. Die Budgetposition kann aber aufgenommen werden. Der Gang an die nächste Ge-
meindeversammlung wäre aber nötig, da es sich um einen Betrag handelt, der die Finanz-
kompetenz des Gemeinderats übersteigt. Es wird heute lediglich über das Budget abge-
stimmt. Das Geschäft müsste ausformuliert sein. Die Stimmberechtigten müssen sich auf ein 
solches Geschäft vorbereiten können.  
 
Susanne Pfister, Drusbergstrasse 22 hat eine Frage zur Arealentwicklung Allmendli: Im 
Budget steht, dass 2021 im Gegensatz zu 2020 keine grösseren Projekte geplant sind. Sie 
hat weder in der Zeitung noch auf der Webpage zum Legislaturziel Arealentwicklung All-
mendli etwas gelesen. Wie soll das Ziel ohne Geld erreicht werden? Es fehlt ein Strategiepa-
pier. Man muss zuerst entscheiden, ob die Schule eine Tagesstruktur anbieten möchte und 
ob ein zentraler Standort sinnvoll ist. Erst wenn diese beiden Fragen beantwortet sind, kann 
eine Arealentwicklung seriös angegangen werden. Es wird beantragt, einen Betrag für die 
Arealentwicklung ins Budget zu nehmen und wenn man das schon gemacht hat, dann soll 
man das sofort publizieren. Was ist bei (2170)504016 der Erstellung von Gruppenräumen im 
Kindergarten gemeint. Auf der Webpage der Gemeinde steht nicht ĂGruppenrªumeñ sondern 
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ĂTherapierªumeñ. Was ist in Wirklichkeit geplant? Schulpräsidentin Lotti Grubenmann er-
klärt, dass man selbstverständlich am Legislaturziel arbeitet und sowohl über Tagesschulen 
wie auch über dezentrale Standorte der Kindergärten diskutiert. Man ist aber auch daran zu 
schauen, wo der beste Standort für die neue Turnhalle ist. Um die pädagogischen Themen 
mit Spezialisten zu vertiefen, wurde für Ende Oktober eine Klausur organisiert. Diese konnte 
coronabedingt jedoch nicht durchgeführt werden. Sobald detaillierter Auskunft gegeben wer-
den kann, werden wir informieren. Die 300'000 Franken sind für Therapieräume. Bei der in-
tegrativen Schule wurde festgestellt, dass Therapien in den Kindergärten sehr schwierig in-
tegrativ durchführbar sind. Es wird abgeklärt, ob man das bei den dezentralen Kindergärten 
noch realisieren möchte. Das wird genau angeschaut.  
 
Die Anträge zum Budget werden nochmals aufgezeigt: 
 
- Anträge Winkler: Liegenschaftenverkäufe sollen aus dem Budget entfernt werden wie 

auch der Betrag von CHF 70'000 für die Vorbereitung der Verkäufe. 
- Antrag Rentsch: Allen am 1. Januar 2021 in Erlenbach wohnhaften Personen soll ein Ge-

meindegutschein im Wert von CHF 100 abgegeben werden, die beim ortsansässigen Ge-
werbe eingesetzt werden können (Wert insgesamt CHF 570'000). 

- Antrag Pfister: Für die Arealentwicklung Allmendli ist ein Betrag ins Budget zu nehmen. 
Wenn dies schon geschehen ist, dann soll sofort darüber informiert werden. 

- Antrag RPK: Die zwei Positionen der Investitionsrechnung bei der Winkelstrasse 11 über 
insgesamt CHF 190'000 sollen in die Erfolgsrechnung verschoben werden. 

 
 
Abstimmung Antrag Rentsch 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag von Asja Rentsch mit 93 Ja-Stim-
men zu 44 Nein-Stimmen angenommen. Der Betrag von CHF 570'000 wird ins Budget auf-
genommen 
 
Die Anträge Winkler sind unzulässig. Gemeindeschreiber Daniel Keibach erklärt, dass 
diese Budgetpositionen nicht aus dem Budget gestrichen werden können. Die Verkäufe der 
Liegenschaften werden ï wie bereits kommuniziert - im Sommer bei der nächsten Gemeinde-
versammlung behandelt. Dann können die Verkäufe abgelehnt werden. Auch bei einer Ab-
lehnung verbleiben die Beträge trotzdem weiterhin im Budget, der Ertrag fliesst dann nicht. 
Die Beträge sind faktisch gesperrt, bis sie von der GV legitimiert werden. Die Vorbereitungs-
kosten für den Verkauf haben einen direkten Zusammenhang mit den Verkäufen. Aus diesem 
Grund gelten für sie die gleichen Auflagen wie bei den Verkäufen. 
 
Die Anträge Pfister sind obsolet. In der Finanzplanung sind für 2021 und 2022 je 
CHF 150'000 für die Arealentwicklung Allmendli/Sporthalle Allmendli eingestellt. Dies ist auf 
Seite 45 des zugestellten Weisungsbüchleins dargestellt und bereits öffentlich gemacht. 
 
Abstimmung Antrag RPK 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag der RPK mit offensichtlich mehr Ja-
Stimmen angenommen.  
 
Die Beiden Anträge Rentsch und RPK werden so ins Budget aufgenommen.  
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Beschlussfassung zum Budget 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag des Gemeinderats ergänzt mit den 
beiden angenommen Anträgen zum Budget 2021 mit vereinzelten Gegenstimmen angenom-
men. 
 
Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak eröffnet die Diskussion um den Steuerfuss. 
 
Niklaus Winkler, Obstgartenstrasse 3 gibt zu bedenken, dass Erlenbach zu den steuergüns-
tigsten Gemeinden im Kanton Zürich gehört. 13 Gemeinden wollen für nächstes Jahr den 
Steuerfuss erhöhen, 8 wollen senken, darunter Erlenbach. Aber alle haben einen weit höhe-
ren Steuerfuss als Erlenbach. «Sparen in der Zeit, dann hast du in der Not». Es wird bean-
tragt, den Steuerfuss bei 79% zu belassen und die gewonnenen rund 1 Mio. Franken für den 
Unterhalt und Renovation von Liegenschaften, insbesondere für die drei zum Verkauf stehen-
den Liegenschaften zu verwenden. 
 

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak nimmt den Antrag zur Beibehaltung des Steuer-
fusses entgegen und erklärt, dass die Entscheidung über die Verwendung eines allfälligen 
Überschusses während der Budgetabstimmung hätte erfolgen müssen und deshalb nicht bei 
der Abstimmung zum Steuerfuss entschieden werden kann. 
 

Toni Baggenstos, Winkelstrasse 7 kennt die Steuerfussdebatte und weiss, dass es für Nor-
malverdiener ein Mittagessen oder eine Flasche Wein ausmacht. Erlenbach ist heute schon 
steuergünstig. In Anbetracht, dass die Liegenschaften im Sommer nicht verkauft werden, 
wird es ein Defizit und keinen Gewinn geben. Man solle nicht das Tafelsilber verkaufen, um 
den Steuerfuss senken zu können. Tiefe Steuern, hohe Mieten sind Gift für eine gesunde 
Durchmischung der Bevölkerung. Die Corona-Pandemie dauert noch an und es lässt sich 
nicht abschätzen, wie direkt es Erlenbach trifft. Es ist aber klar, dass mehr Geld in den Fi-
nanzausgleich bezahlt werden muss, da viele Gemeinden unter der Pandemie leiden. Mög-
licherweise gibt es in Erlenbach auch mehr Sozialausgaben. Es ist daher der falsche Moment 
ein Risiko einzugehen. Der Antrag von Niklaus Winkler wird deshalb unterstützt. 
 
Alexander Giger, Lerchenhalde 12 fragt den Gemeinderat, ob es der richtige Zeitpunkt für 
eine Steuersenkung ist, da ja gerade die Aufnahme des Gemeindegutscheins ins Budget er-
folgte und dadurch Mehrausgaben entstehen. Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak er-
klärt, dass in den letzten Jahren auch bei konservativer Bewertung ein guter Gewinn erwirt-
schaftet werden konnte. Auch dieses Jahr wird mit einem Ergebnis über Budget gerechnet. 
Letztes Jahr an der Gemeindeversammlung wurde bereits darüber diskutiert. Die Steuerfuss-
senkung ist ein Antrag des Gemeinderats. Wenn die Bevölkerung mehr zahlen möchte, ist er 
nicht traurig. Es ist ehrlich und fair zu sagen, dass auch mit der Budgeterhöhung von 
CHF 570'000 (Antrag Rentsch) möglicherweise auch nächstes Jahr ein besseres Resultat 
herauskommt. Es ist ein Trend, den wir feststellen. Wir sind überzeugt, dass wir auch noch 
mit 77 Steuerprozenten langfristig gut wirtschaften können und genug Geld für Bedürftige 
und Andere haben.  
 
Daniela Rupff, Im Bindschädler 25 fügt hinzu, dass wir sehr gut dastehen. Wir haben mehr 
vermögende Personen angezogen als Küsnacht. Wir stehen besser da als Küsnacht mit ei-
nem Steuerfuss von 77%. Für die Durchmischung ist das Gift. Zurzeit habe sie viel mit Leu-
ten zu tun, die auf die Strasse gestellt wurden und unter Altersarmut leiden. Wir schaffen hier 
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in Erlenbach ein St. Moritz am Zürichsee. Es ist richtig, dass wir viel Geld haben und es ist 
auch richtig, dass wir die Steuern senken könnten, damit ist jedoch die Durchmischung da-
hin. Ein Teil der Bevölkerung ist dann hier nicht mehr willkommen. 
 
Fabian Krek, Dorfstrasse 11 glaubt, dass wir in Erlenbach eine sehr gute Finanzsituation ha-
ben. Er habe heute Abend auch das Bedürfnis nach sozialem Ausgleich gespürt, um in die-
ser schwierigen Wirtschaftskrise den Leuten unter die Arme greifen zu können. Eine Steuer-
senkung ist dann das allerfairste Mittel dazu, da alle davon profitieren und nicht nur einzelne 
wie bei der Vorlage um die Gemeindegutscheine. Es sollte daran gearbeitet werden, die 
Standortattraktivität zu erhalten. Der Steuerfuss ist ein Aspekt davon. Es kann aber gesagt 
werden, dass ein um 2 Prozent höheren oder tieferer Steuerfuss kaum Einfluss auf die 
Durchmischung hat. Es gibt nicht mehr günstigen Wohnraum. Eine Steuersenkung ist sinn-
voll. 
 
Andrea Mondini, Laubholzstrasse 66 glaubt, es ist der falsche Moment, um Steuern zu sen-
ken. Weil die letzten zehn Jahr gut gewesen sind, heisst es nicht, dass auch die folgenden so 
sein werden. Niemand weiss, wie sich das Ganze entwickeln wird. Viele Leute haben dieses 
Jahr wohl weniger verdient.  
 
Thomas Forrer, Rankstrasse 15 möchte ans Herz legen, der Steuerfusssenkung nicht zuzu-
stimmen. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht nur Kaffeesatzlesen können, wir wissen schlicht 
nicht, wohin es geht und wie lange die Wirtschaftskrise andauert. Wir wissen ebenfalls nicht, 
ob es bei den Steuern der natürlichen Personen nicht zu Einbussen kommt. In der Weisung 
steht, es ist sehr schwierig vorauszusagen, welche Auswirkungen die Coronakrise auf den 
Steuerertrag hat. In einer Situation, die «sehr schwierig» zu beurteilen ist, sollte man vorsich-
tig sein. Besser ist, die Entwicklung zu verfolgen und ein Jahr abzuwarten.  
 
Der Gemeindepräsident erklärt das Abstimmungsverfahren bei der Gegenüberstellung des 
Antrags des Gemeinderats (77%) und dem Antrag «Steuerfuss bei 79% belassen». 
 
Abstimmung Antrag 77% vs. 79%. 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag ĂSteuerfuss bei 79% belassen" mit 
offensichtlich Mehr angenommen. 
 
Beschlussfassung zum Steuerfuss 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Steuerfuss mit vereinzelten Gegenstim-
men bei 79% festgesetzt.  
 
 
Schluss der Versammlung: 
 
Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak fragt die Versammlung an, ob Einwendungen ge-
gen seine Geschäftsführung oder gegen die Durchführung der Abstimmungen erhoben wer-
den. Dies ist nicht der Fall. 
 
Der Gemeindepräsident verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht - das Protokoll liegt ab 
Montag, 30. November 2020 in der Gemeinderatskanzlei und auf der Webpage zur Einsicht 
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auf - und auf das Recht zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse (Rekurs in Stimmrechtssa-
chen und wegen Verletzung anderer Bestimmungen des übergeordneten Rechts). Gegen das 
Protokoll kann Aufsichtsbeschwerde erhoben werden. 
 
Der Gemeindepräsident schliesst die Versammlung um 21.05 Uhr, und er lädt alle Anwesen-
den ein, ein Stück Käse von der Partnergemeinde Valendas (liebevoll coronakonform abge-
packt und abgegeben) beim Ausgang entgegen zu nehmen. 
 
Das Verlassen der Halle wird blockweise organisiert.  
 
 
 
 
 
Erlenbach, 25. November 2020  Für die Richtigkeit dieses Protokolls: 
 
 
 
 
      Dr.iur. Sascha Patak  Daniel Keibach 
      Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 
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Anhang 1 
 

Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlen-
bach-Herrliberg (GSEH) 

 
Weisung 
 
Das Budget 2021 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in 
der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'355'000.00 und einen Ertrag von CHF 
125'000.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'229'500.00 hat Erlenbach gemäss Kos-
tenteiler CHF 2'030'000.00 (48%) und Herrliberg CHF 2'199'500.00 (52%) zu tragen. Die 
Kostenanteile sind in den nächstjährigen Budgets beider Gemeinden eingestellt.  
 
Die Minderaufwendungen gegenüber dem Budget 2020 sind auf die kantonalen Lehrperso-
nalkosten zurückzuführen (Rotationsgewinne). 
 
Im Budget der Investitionsrechnung 2021 sind für die weitere Anpassung der IT-Infrastruktur 
an den Lehrplan 21 CHF 60'000.00 eingestellt. 
 
Die Gemeinde Erlenbach erhält auch im nächsten Jahr für das Zurverfügungstellen ihrer 
Schulanlagen an die GSEH einen Mietzins von CHF 270'500.00. Dieser berechnet sich auf 
einer Flächenerfassung und einer Jahresmiete von CHF 330.00 pro m2. Der Mietertrag ist 
ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde enthalten. 
 
Gemäss Art. 8 der GSEH-Zweckverbandsstatuten bedarf die Festsetzung des Budgets der 
übereinstimmenden Zustimmung der Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemeinden. 
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Zusammenzug nach Aufgabenbereich 
 

 
 

Zusammenzug nach Sachgruppen 
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Anhang 2 
 

Genehmigung Budget 2021 und Festsetzung Steuerfuss 
Politische Gemeinde 
 
Bericht des Gemeinderats 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2021 zur Genehmigung. 
 
Mit dem Finanzplan 2021 -2025 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investiti-
onsvorhaben der kommenden vier Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Ge-
meindehaushalt sowie den Steuerfuss. 
 

Übersicht Budget 2021 
Die nach wie vor grösste Aufwandposition in der Erfolgsrechnung ist die Finanzausgleichsab-
gabe von CHF 26,9 Mio., die gegenüber dem Vorjahr aufgrund der erwarteten leicht tieferen 
Steuerkraft um CHF 0.66 Mio. niedriger ausfällt. Inwieweit sich die Corona-Krise auf den 
Steuerertrag auswirkt ist sehr schwierig zu beurteilen. Die Gemeinde hat aber nur einen sehr 
kleinen Anteil an Steuern, die von Firmen stammen. Bei dieser Konstellation kann in der Re-
gel davon ausgegangen werden, dass die Steuererträge aufgrund der Krise nicht zusammen-
brechen. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 6,0 Mio. 
und sind somit um CHF 0.2 Mio. tiefer als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 9,6 
Mio. gleich hoch wie im Vorjahr. Der Sachaufwand ist mit CHF 9,2 Mio. budgetiert. Der Mehr-
aufwand von CHF 0,6 Mio. kommt vom Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungs- und 
Finanzvermögen. 
 
Durch den geplanten Verkauf von drei Liegenschaften wird ein Nettoertrag von CHF 4,4 Mio. 
erwartet. Ohne diese Verkäufe würde in der Erfolgsrechnung ein Verlust von rund CHF 1,25 
Mio. entstehen. 
 
Im Verwaltungsvermögen (nicht realisierbare Vermögenswerte für die öffentliche Aufgabener-
füllung) sind Nettoinvestitionen von CHF 3,5 Mio. budgetiert. Im Grundeigentum Finanzver-
mögen (realisierbare Vermögenswerte) sind Investitionen von CHF 1,3 Mio. und Desinvestiti-
onen (Verkauf Liegenschaften) CHF 7,9 Mio. geplant. Der Finanzierungsüberschuss beläuft 
sich auf CHF 4,7 Mio. 
 
Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgsrechnung fin-
den Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
 
Die Finanzplanung 2021-2025 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 
CHF 18,6 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Sanierung der Forchstrasse mit 
CHF 1,9 Mio., sowie der Lerchenbergstrasse mit CHF 1,54 Mio. Im gebührenfinanzierten Be-
reich muss für die Erstellung der 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen) der ARA mit 
CHF 1,2 Mio. gerechnet werden. 
 
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirt-
schafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durch- schnittlich 223%, was ein 
sehr guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der 
künftigen Investitionsvorhaben wird wohl ohne Fremdfinanzierung möglich sein. 
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Für die Finanzplanperiode 2021-2025 stehen die Ampeln bezüglich der finanzpolitischen 
Haushaltsziele des Gemeinderates wie Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungs-
anteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner allesamt 
auf grün. 
 
Bei einem Steuerfuss von 79% zeigt die Finanzplanung bis 2025 jährliche Ertragsüber-
schüsse über alle Jahre von CHF 1.32 Millionen. Mit grossen Investitionen ist in diesem Zeit-
raum auch nicht zu rechnen. Wie erwähnt ist kaum vorauszusagen wie sich die Corona-Krise 
auf die Steuereinnahmen auswirken wird. Aufgrund unseres Steuersubstrats ist aber nicht 
davon auszugehen, dass die Einnahmen massiv zusammenbrechen werden. Aus all diesen 
Gründen hat sich der Gemeinderat entschlossen die bereits letztes Jahr geforderte Steuer-
senkung im Budget 2021 vorzunehmen und den Steuersatz auf 77% zu senken. Die dadurch 
entstehenden Aufwandüberschüsse in der Finanzplanung hält der Gemeinderat für vertret-
bar. Dies auch, weil in den letzten Jahren die Rechnung meist besser als budgetiert abge-
schlossen hat.  
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